
 

 

Erhöhung der KV-Löhne um 3,4 % 

 
 

◼ Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 3,65 % 

◼ Erhöhung der Dienstalterszulagen um 3,4 % 

◼ Erhöhung der Zehrgelder auf steuerfrei  

max. € 30,00 

◼ Begünstigungsklausel für die Beibehaltung  

bei Überzahlung 

 

Geltungstermin: 1. Jänner 2025 

Laufzeit: 12 Monate 

OBST-, GEMÜSEVEREDELUNGS- UND  
TIEFKÜHLINDUSTIE 


